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Vorwort

Vermögensnachfolge ist ein gleichermaßen wichtiges wie komplexes Thema.
Betroffen sind wir davon naturgemäß alle. Aber auch eine Vielzahl von Bera-
tern unterschiedlicher Profession sind damit befasst und unterstützen die Ver-
mögen abgebende Generation und ihre Familien. Namentlich sind dies Rechts-
anwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Unternehmensberater, Coaches,
M&A-Berater und die Liste ließe sich beliebig weiterführen. Insbesondere den
Beratern von Banken und Sparkassen kommt eine besondere Bedeutung in
dem Prozess der Begleitung gelungener Vermögensnachfolgen zu. Sie sind es,
die häufig der erste Ansprechpartner in finanziellen Angelegenheiten sind. Und
Nachfolge ist sicher nicht nur, aber eben auch eine finanzielle Angelegenheit. Es
geht schließlich darum, Vermögenspositionen zu übertragen. Dabei sind The-
men wie die Umsetzung des Gewollten, des als gerecht Empfundenen und
Versorgungsthemen genauso zu berücksichtigen wie Streitvermeidung. Zu
guter Letzt gilt es, dies alles rechtlich und steuerlich zu optimieren.

Ein Grundwissen von rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen ist
daher für alle Beteiligten im Prozess der Gestaltung der Vermögensnachfolge
hilfreich, wenn nicht unerlässlich. Hier soll das vorliegende Buch, bei dessen
Erstellung Herr Marc Möllers mich dankenswerterweise unterstützte und wert-
volle Hinweise gab, eine kompakte und praxisnahe Hilfe sein.

Bonn, im Mai 2020 Der Verfasser
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